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Diplomprüfungsordnung
frr den Studiengang Marine-Umwelträssenschafteu

an der Carl von Oss-ietzky, Universität Oldenburg,
Fachbereich Chemie

Bek. d. MWK v. 11. 1. 1996 - tOZt-Z4A OB-2g _

, Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat die ia
:::,11|"gr abgedruck_te Diplomprüfungsordnu-ng fur den
:yg,:og*g jvlgi".u. Umweltwissenschaften beJchlossen,
91e lcD nach S 80 Abs. 1 i. V.. m. Abs, 2 Halbsatz 1 Nr. 2NHc_i: d. F. vom 27. 7. lssi [Nds. GVBI. S. is), zutetztgeändert durch Artikel III des iesetz", uo* io-. 11.,1995(Nds. GVBI. S. 4z7),genehmigt habe.

- Nds. MBl. Nr. 9h996 S. 277

Anlase

Dipl
f ür den s]ud i enüJäßrTf *3#"1ffi sse nscha ft en. an der Carl von Ossietzky_Universität Oldenburg,

Fachbereich Chemie

Erster Teil
\ Ältgemeine Vorschriften

s1
Zweck der prüfungen

(Q Die.Diplomprüfung.bildet den ersten berufsqualifizie-
1en{en Absc}rluß des Stuäiums. pG A"f;;ä.;;;",ian äi;;;Pnifung_sichern den Standard der Är-iUiia""ä'i. Hin6iickauf die Regelstudienzeit ro*i" 

"uf 
d"r, Sd;8 ä;;-iüi.-s;;

s.chaft undäie Anforderungen ä,J"iuäiäiä, pr:axis. Durchdie ?iplomprü_fulg soll .feslsesleüi;;a;;ö6 äer prufline
die ftiLr _deh übeigans'in äie--Berui$ä;-röä;ääli
grrindiichen Fachkönrinis'"-.i*oiüän'rr"tlir;"iälliiäiiäü
Zusarnmenhänge überblickt una aiä fäh-i-Sieäiesitzt, wis.senschaftlich z-u arbeiten u"a *isi"nsäi"Jtli"f,e gr(enni_
nisse anzuwenden.

_ [2).De1 Diplo.mprüfung gehtdie Diplomvorprüfunp voraus.Durch sie scill fesigestetli üerden, ob'äer p.ühi;;-äß;;h"ji:
ilcnen uno methoctischen Grundlagen seiner Fächrichtune
unci, eine c','stenratische Orientierun!- ä;-;;6; ili; ffi ä3Druc'unl tnit t;r!olg tili.lzusetzen.

s2
Hochschulgrad

, NSgh bestandener Diplomprüfung verleiht die Hochschuleo:n troclslhulgrad,,Diplom_Umweltwissenschaftlerin,. oder
,,Urplom-Umweltwissenschaftle!,, (abgekriLrzt:,,Dipl.-Urn_
we.ltwi_ss.") in der jeweils zutreffendbnSpr".t iorä. 

-6*t-6äi
stellt die Hochscliule eine Urkunäe *ü J.*'b"tum deiZeugnisses aus (A n I a g e 1).

' Ss
Dauer und Gliederung des Studiums, Freiversuch

(1) Die Studienzeit, in der-da-s Studium abseschlossenwerden kann, berräei einünfeSli"ri-ä'böf;;-"iü;
neun Semester (Regelitudienzeit). ee' srrrv

{2) Das Studiurq gliedert sich in
1, ein viersemestriges Grundstudium (eister Studienab_schniu), das mit iler oiplomvo;pr,t-füd;T;;iilil"st utrd

' ::i"ffiT#?Ti%? 
ä?üt.#iJtffi,gffi'ff 19,11*K*here regelt die Studier

_^l?],P'_" llgdigl,ol4"q+s un$ da,s. Lehrangebot sjnd so zugesta-ltel, daß die Studie'renden äfbipüil;;;
!4."i'qää?ä.J"dä"ääDiplomprütungioo".n jtfi#r8iävrsrrEu.o€mesrer uno <ue ulplomprüfung innerhalb deiRe,
ätijs:iy#,,i.d3iHff 

":6ersächsrvr"onät"-näcr-rh"";

im

({)_Oa{ $tudium umfaßt Lehrveranstaltungen des pflicht-
und Wahtpfl ichtbereichs r."*i" i;;;rär?;iulg"" 

"""hfreier WaI-l der Srudier.ena"n iw"tiitli"ictilblr zeittiche
G^esa m t umfans der pfl ich t -- un a' w.üi p tiü tiü;.AH üü;zur Demesrerwochenstunde_n._(im folgenden: SWS), wobäi
I gf 1$g_crun-dsr udi um r os Swb un J äf ffi H; ;p 6tudi-uü96. SWS entfallen. Der Antei,t a", nüfunöfa"iä, .- 

""i1_lichen,Gesamtumfang ist in äLn-A:;T" g.-äl u n d 4
Seregelt.

- (5) 9tudierende können sich schon vor Beginn der dafürfestgelegten Frist zur erüfung meiä;;, ;;"" ffiä; fti"-di;zurassurg erlorcterlichen Leistungen nachweisen, Die Stu-qrerencen metden sich bis einschließlich des vierteu Fach_semesters-zur Ablegung der Diplomvorprtifu"e-*d Ei, 
"L--schließlich d.es alhlen "Semesteis-zur 

AEI"-ÄäE ä'., mündlt-cnen I errs d_er uiptompnifung so rechtzäitig; daß sie dieurptomvorprunlr,rg. iq vierten StudiensemeEter und denmundlrchen I'eil der Diplompnifung im achten Studiense.
mesrer aDregen lön+eg, so daß die Fristen nach Absatz 2Nrn. r,und Z, eingehalten-werden können. Erstmals nicht
D€srandene, den F-achprüfungen zugeordnete prtifuneslei_
srungen gelten als nicht unternommen, wenn sie vor A6lauf
oe:s yrerten studiensemeslers -fur das- Vordiplom und des
a_chten Studieniemesters tur dal oipt"r" 

"üääiäl;t 
wuden

(,Fre.iversue,h ). Innerhal b eines Freiiersu"nu", 
- 
nät""aäiä

rrurungslerstungen werrtin angerechnet, sofem die Aüech_
nung nacn den- Vorschriften des Zweiten oder Dritten Teils
pl,clt RUI auf Antrag und innerhalb bestimmter Fristen sr.IotF.. Egt cter tserecinung der Studienzeiten im Hinblick
aur ole tsrnhaltung des Zeitpunktes des Freiversuches nach
Satz 3-bleiben Zeften der üLä.sct reitud-;;ürü;*"'" hj;fü; t ifti!äääla" nachgewieseä ,t"d, s f8'ihbTliund.2 gilt entspröh_end. Dabei k8nnÄn rucü-Siriüenzeiten
rm Auslanct unberücksicbtigt bleiben,

s4
pni'-frmgsaudschuß

(1) Fgr die Organisatigu der hüfungen und z* iry"hrneh_

äüfi i;i$::il-*",nffi*sff '"fl:dtr"ttisenenAur-
3i,,-iäurtiriää?.'"'öi,!ozwarvierMitglieder,*rf"ill'fi:
rroressorengruppe vertreteq, zwei Mitgliöder, die die Mitar_
Derrergrypp:e vertreten und hauptamtlich oder hauptberuf_
ucn ln oer Lenre tätig slnd, sowie ein Mitglied der Studen_
tengruppe.. Pie MitSlieder de.t Füfü;;"ürö-flires so*ieqefen q,ranqlge. Stell-vertre-terinnen oder stellvertreter werden
orucn,cre dle.Jeweilige Sfatusgruppe Vertretenden im Fach_
oerelcnsrat, Un_emte gewähJt. Je eine Vertreterin oder einvenreter der protessorengruppe soll einer der beteilicten
Fächergr uppen B i o logie, öleiäie, va t trämä t if 

- 

u, ä 
-p6""'rri

ange-r-l-oTe-n unct wird vom entsprechenden Fachbereichsrat
qqWut1l vorgeschlagen. Der Vörsitz und der Jr-t1iä.-t"et"i:
cte vorsitz müssen von ptofessorinnen oder professoren aus_
geübt werden. Das studentische l.litglied n"t U"iäJnuriäi-
ly:q_:*^1y"."^_h."!ryvonprütunsslundStudientetrü;;;nur Deratende stimme.

_ (2-) Der Prüfuhgsausschuß- stelt-t die Durchfri.hrung derPrüfunF:n sicher. -Er ach-tet darauf, a"f aiä- nesti-mugen

E:i#3,:iiq3"mr3{:*'fj"1"Hg,liä"*#r,;i:Tal;Entwicklung 
-de.r Pnifungen und Studienzeiten; hierbei ist

Desonders aut die tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die
Diplomarbeit- und die Einhaltung der neieiüuäiänzeit und
der Prüfungsfristen einzugehen uäd die vä.Gilung a;;i.uä:

@)),
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und Gesamtnoten darzustellen, Der Bericht ist in seeieneter
Weise durch die Hochschule offenzulesen. Der Prülunisaus-
schuß oder die' von ihm beauftragte -Stelle führt die- prü-
fungsakten.

(3) Der Prüfungsausschuß faßt seine Beschlüsse mit der
Mehrheit der abgögebenen gültigen Stimmen; Stimmenthal-
tungen gelten als nicht absegebene Stimrneu. Bei Stimmen-
gleiöhhe1t gibt die Sttunmö äer oder des Vorsitzenden den
AusschJag. Der Pnifung'sausschuß ist beschlußfähic, wenn
die Mehrheit seiner Mitelieder, darunter die oder dei Vorsit-
zende oder stellvertretönde Vorsitzeude und ein weiteres
Mitglied der hofessorenbuppe, anwqsend ist.

(4) Die.Amtszeit der Mitclieder des hüfungsausschusses
lqträgt zwei fahre, die de-s studentischen Mitgliedes ein
Janr.

(s) Der prüfungsausschuß sibt sich eine Geschäftsord-
nung. Über die Sitzungen dei Prüfunesausschusses wüd
eine Niederschrift sefrifut. Die wesentfichen Geeenstainde
der Erörterung und äie Beschlüsse des hti-fi.rnesaulschusses
sind in der Niöderschrift festzuhalten.

(6) Der Prüfungsdusschuß kann Befumisse widerruflich
auf den Vorsitz ünd den stellvertretendän Vorsitz übertra-
gen. Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des
Prüfungsausschusses vor und führt sie aus. Sie oder er
berichtet dem hifungsausschuß laufend über diese Tätig-
keit.

(z) Die Mitglieder deb Prtifirngsausschusses haben das
Recht, an der-Abnahme der Prüfungen als Beobachtende
teilzunehmen

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöf-
fentlich. Die Mitelieder des Prüf,unesausschusses und deren
Vertretungen unterliegen der Amtsüerschwiegenheit. Sofern
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu
verpflichten.

ss
Prüfende und Beisitzerin oder Beisitzer

(1) Der Prti,fungsausschuß bestellt die Prüfenden und die
Beisitzerinnen und Beisitzer. Zur Abnahme von prüfuneen
werden Mitglieder und Angehörige der Carl von Ossietäkv
Universität Oldenbure odei einei anderen Hochschule bd-
stellt, die im vorangefangenen Studienabsch nitt selbständi-
ge Lehre in dem betrelfenäen hüfi.rnesfach oder einem Teil-
gebiet des hüfungsfaches durcheeführt haben. Lehrkräfte
ftiLr besondere Aufeaben sowie in iler beruflichen Praxis und
Ausbildung erfahrene Personen }önnen in qeeisneten prü-
fungsgebiefen zur Abnahme von hifungen Seställt werden.
Zu Pnifenden sowie Beisitzerinneu unil Beisitzern dürfen
nur Personen bestellt werden, die selbst mindestens die
durch die Pwfurrg festzustellende oder eine gleichwertige
Qualifikation besiüen,

(2) Soweit die Prüfungsleistring studienbecleitend erbracht
wird, bedarf es bei Lehipersoneä, soweit sö nach Absatz 1
Sätze 2 bis 4 prüfunesbelust sind, keiner besonderen Bestel-
lung nach Alsatz i Satz- 1. Sind mehr Pnifungsbefuete
vorhanden, als für die Abnahme der hifune efirderliäh
sind, findet Absatz 1 Satz 1 Anwendu-ng.

(3) Studierende können fur die Abnahme der htifuneslei-
stungen Prüfende vorschlagen. Der Vorschlag beeründel kei-
rlen Anspruch. Ihm soll a-ber entsprochen -weräen, soweit
dem nich-t wichtige Gründe, insbesondere eine unzumutbare
Belastung der PrüJenden, entgegenstehen.

[4) Der Prüfungsausschuß stellt sicher, daß den Studieren-
den die Namen iler Prüfenden rechtzeitig, mindestens zwei
Wochen vor dem Termin der jeweiligen eitifung, bekanntge-
geben werden.

(5) Ftir'die Prüfenden und die Feisitzerinnen und Beisitzär
gilt $ a Abs. 8 entsprechend.

(6) Aile. an der Diplomvorprüfuns oder Diolomprüfune
e i n es,Prü 11ings beteili!t en Prtilendentril den jerireils äie Prtil
runSsfi,ofitmrsslon.

s6
Aruechnung von Studienzeiten,
Studien- und Prüfu ngsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistunsen einschließlich be-
rufspraktischer Tätigkeiten und Prüfünesleistunsen in dem-
selbön Studiengang-an einer Universitlt oder gleichgestell-

ten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland werden
ohne Gleiclwertigkeilsfeststelldng angerechnet" 

-Da*"16;
gilt ftir Diplomvorprüfungen in,de-mselbön oder einem ver-
wandten Studiengang, die als bolche anzuerkennen sind.
Soweit die-Diplomvorprüfung Fächer nicht enthält, die nach
dieser Ordnung Gegenstand- der Diplomvorprüfunc. nicht
aber der Diplortprüfung sind, ist einä Anrc;ffiufiäiiÄiG
lagen möglich. '

(2) Studienzeiten, Studienleistunsen einschließlich be-
nrfspraktischer Tätigkeiten und hülunssleistuneen in ei-
nem anderen Studiengang werden anee;echnet, bweit die
Gleichwertiekeit festgeltellt ist. Die Glächwertiekeit ist fest-
zustellen, -wenn Sludienzeiten, Studienleisiüngen ein-
schließlich berufspraktischer Tätiekeiten und Prüfirneslei-
stunsen in Inhdt, iJmfans und in den Airforderunsen dänie-
nigei des Studiensanses,-fur den die Anrechnunibeanträet
wüd, im wesentl ic-heri entsprechen. Dabei ist keiri schemat.i-
scher Vergleich, sondern e;ine Gesamtbetrachtung und Ge-
samtbewertune im Hinblick auf die Bedeutunc dei Ieistun-
gen ftlr den Zi+'eck der Fnifungen nach S 1 üorzunehmen.
Ftir die Feststellung der Gleiclhwertiskeit eines ausländi-
schen Studienganges sind die von derkultusministerkonfe-
renz und der Hochscbulrektorenlonferenz eebillisten Aoui-
valenzvereinbanrnRen oder andere zwischästaat'liche Ver-
eirbarungeq maßgebend. Soweit Vereinbarungen nicht
vorliegen oder eine weitergehende Anrechnune- beantrast
yird, eritscbeidet der Prüfui-ssausschuß über die-Gleichwei-
iigkeit. Zur Aufklärunß der Sach- und Rechtslace kann eine
Stel I ungnahme der Zentralstelle frir ausländisch-es Bildungs-
wesen elingeholt werden. Abweichende Anrechnunesbesti;l-
mungen aüf Grund von Vereinbarunsen mit auslödischen
Hochschulen bleiben unberührt.

(3) Außerhalb des Studiums abseleistete berufspraktische
Tätigkeiten qe1$en anggrecb-uet, s-owe-i_t die Gleich-wertigkeit
entsprechend Absatz 2 Satz 3 festgestellt ist.

( J Für Studienzeiten, Studien- und hüfunesleistuneen
in staatlich anerkannten Fernstudien eelten diö Absritzö f
und 2 entsprechend. Im übrigen findel S 20 NHG Anwen-
oun8.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistunsen anserechnet,
werden die Noten - soweit die Nbtensyste-me veigleichbar
sind - übernommen und in die Berechn-uns der C,eiamtnote
einbezogen. Bei unvergleichbaren Notensvitemen wird der
Vermer[,,bestanden" äufgenommeu, Einä fennzeichnung
der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen t
bis 4 bestebt eih Rechtsanspruch auT Anrechnung. über die
Aruechnung entscheidet auT Antras der oder des-studieren-
den der Pnifungsausschuß.

j

&
s7

Z;ulassung

(11 Der Antrag auf Zulassune {Meldune) zur Diolomvor-
prüfung- oder Diplomprüfung oädr zu ihrä-n einzehen Prü-
tüngsteilen ist nach näherer Bestimmung des Zweiten und
Dritten Teils schriftlich beim küfunesaüöschuß innerhalb
des vom hüfungsausschuß festzusetzlnden Zeitraumes ä
stellen. Iristen, -die vom Pnifungsausschuß gesetzt sind,
können bei Vorliegen triftiser Gniide verläneert oder nick-
wirkend verlängert werden-, insbesondere wän es unbillie
wiüe, die durch den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgei
bestehen zu lassen.

(2) Soweit der Zweite und Dritte Tei.l nichts Weiteres oder
Abweichendes bestimmen, wird zugelassen, wer
1. ein ordnungsgemäßes Studium nach Maßsabe der Studi-

enordnung-irid im Rahmen des tatsächliöhen Lehrangc-
botes nachweist und

2. die-nach den Anligen 2 und 4 erforderlichen PrüLfungs-
vorleistungen nachweist.

(3) Der Meldung sind, soweit sich nicht entsprechende
Unterlagen bei der Hochschule befinden, unbeschädet wei-
terer Nachweise nach dem Zweiten und Dritten Teil beizu-
ftigen:
1. Nachweise nach Absatz 2,

I
,l

:.

t,:
I

ii
ti
ii

2. eine Erklärung darüber, ob bereits eine Diplomvororü-
fung oder Dip)omprüfung oder Teile diesef prtifun! in
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demselben Studiengang an einer Universität oder eleich-- gestellten Hochschüle-in der Bundesrepublik De-utsch-
land nicht bestanden ist,

3. ggf. VorscNäge ftir prufende.

Ist es nicht möelich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterla-
ge i-n der vorleschriebenen Weise beizuftigen, kann der
PrtifungsausscEuß gestatten, den Nachweis äuf 

'andere 
Art

zu nurreD. .

^.(a) Über die Zglassung entscheidet der Pnifungsausschuß.
Die Zulassung wird versägt, wenn
1. die Zulassungsvoraussetzungetr nicht erftillt sind oder
2. die Unterlagen rnvollständig sind oder
3. die Diplomvorprüfung oder die Diplomprüfune in dem-

selberrStudiengang an einer Univirsität oder-eleichee-
slellten Hochschulö in der Bundesrepublik Oeuischläd
bereits endgültig nicht bestanden ist.. 

-

(5) Die Bekanntgabe der Zulassunq einschließlich der hi-
lungstermine und-der Versagung dei Zulassung erfolgt nach
S 41 des Verwaltungsve-rfahlenigesetzes (VwVfG). D-ie Ver-
sagung der Zulassung erfolgt schr'iftlich.

- (6) Der Prüfungsausschuß kann beschließen, daß die Zu-
lassu-og zur Diplomvomrüfunc und Diplomorüfuac auf
Gru-ud der Meldüng zuni ieweils ersten piüfunssteil e"rfolst
und daß zu den iewlils foleenden hifunesteilei zuqelasse"n
ist, wer sich zu dem betrelfenden Pnifunlesteil unte-r Beifü-
gung der vorgeschriebenen ergänzenden -Nachweise inner-
halb der vom hüfungsausschuß festselesten Frist eemeldet

rt.-Ein Bescheid ergleht in diesem Fatt-bei den fölgenden
rnifungsleistungen n-ur, wenn die Zulassung zu versagen
ist. Dieser Bedchluß ist hochschulöffentlicb ii ortsüblicher
Weise bekanntzumachen.

s8
Aufbau der Prüfungen, Arten der pnifungsleistungen

- (1) -Soweit der Zweite und Dritte Teil nicht weitere prü-
rungleistungen vorsehen, bestehen die Diplomvororüfune
aus Fachprätungen und-die Diplompnifung äus Fach'pnifuulgel g.rld. dgr Diptomarbeit. räctrpiufu"gSn ;;re;ri.d.urä
mitrdliche hifungsleistungen.(A6sak 3 inach N4"fg"b"-a";
Zweiten und Drittö Teils abgelägt.

({) Di-e Studierenden sollen nach S I Abs. 2 Satz 2 NHG
au.ch befähigt werden, selbständig u"ä i*Z"r"m-enwirlän
mlt anderen personen wissenschaftliche Erkenntnisse zu
qgwjnneg. sowie deren Bedeutung fr:r die Cesetiichaft und
qte Denutrche lTaxis zu erkennen. Hierzu sollen im Rahmen
{er Diplomalbeit geeignete atten von nUfu-nesleistunsen inrorm-einer Gruppenarbeit zugelassen werden. Der ali prti-
tungsl:?istt,ng zu bewertende Beitrag des einzelben prüflines
muls die an die hüfung zu stellenden Anforderunsen erftil-
len sowie als individuelle prüfungsleistung auf G"rund der
Angabe von Abschnitten, Seitenzatlen odeianderen obiekti-
ven Kriterien deutlich abgrenzbar und frir sich bewe'rtbai
s?in.

.Q) DiC mrlndliche Prüfung findet vor zwei hüfenden
[Kollegialprüfung) oder einei.oder einem hüfenden und
emer sachkundigen Beisitzerin oder einem sachkundieen
Beisitzer als Einzelprüfung statt. Die Beisitzerin oder äer
Heisitzer ist vor der Notenfestsetzung zu hören. Die Dauer
der Prüfugg beträgt je hüfling in deri.egel 30 Minuten. Die
wqryntlichen Gegens_tände der prtifung,-die Bewertung der
lTuluE8slei.strrng und die tragenden Erwägungen der Bewer_
ttmgsenisciieidung sind in einem hotoko-ll föstzu-halten. Es
isl vcn dea Pnifenden oder der oder dem prtifenden und der
Beisitzerin oder dem Beisitzer zu.unterschreiben.

(4) Der Prtifunssausschuß leet zu
die Zeitpunlte ftir die Abnahm"e der

(a) Der Prtifungsausschuß legt zu Begin-n jeden Semesters
e Zeitpunlte ftir die Abnahm"e der mündli'chen pnizu"eä;
nüungsblöcke)_und die Aus- und Abgabezeitpunkte ftiräie

jeden Semesters

!fii!11e:!!:Ie) .u 
nd d i e A uj-..u nd A-b gabezeitpunkiä f üL? i;

!ibligen termingäbundenen prtifu neslei"-tllngen-fest. De, p.ti-
tungsausschuß informiert die Studierenderirechtzeitis tiherfungsa.r,sscIuI
Art r.rnd Anzahl der zrferbrinsenden Leistu
r.iie Termine, zu denen sie zu ertrrinsen sind.

enen tTurungstelstungen test. Ller hi-
iert die Studierenderirechtzeitig über
tferbringenden Leistungen und übernrr .-rrru NLzurr uer zu eforlngenoen Lelstungen und über

die Termine, zu denen sie zu ertrringen sind. ni tca:rn Aufpa-urE r €rrnlne, zu oenen sre zu erbnngen srncl. -F,r kann Aufea-
ben nach den Sätzen 1 und 2 auf die Vorsitzend; ;de;T;
Vorsitzenden übertragen.

{5) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeusnis slaub-
haft, daß er wegen läneel andauernder oder ständiäer kbroer-
licher Behindeiune niöht in der Laee ist, Prüfunesleistunien
ganz oder teilweiö in der vorqesöhriebenen Förm abzüle-
!en, -iit ihm durch den hifun!,sausschuß zu ermöglichen,
gleichwertige Prüfungsleistungei in einer anderen Form zu
erDrrnSen.

SS :

öffentlichkeit von mtindlichen pnifuagen

Studierende, die sich demnächst der sleichen prüfunc
unte-rziehen wollen, sowie andere Mitclie&r deiHoäiriclu:
le, die ein eigenes berechtigtes Interässe geltend maöhen,
sind als Zuhöierinnen oder /uhoreibei-*,ifiat-iÄ.n prüfun:
gen (g I Abs. 3) zuzulassen. Dies erstreckt sich nicht 

""fdt"tseratung und Bekan_ntßabe des prtifunß,sercebnisses an den
Prufl_ing: Auf An_trag eineJ nofii"es;ifia ;fi;-z"[il;ü;;;
und Zuhörer nach Satz 1 auszuscMeßen, 

.

s10
Versäumnis, Rücktdtt, Täuschrng, Ordnungsverstoß

. (1) Eine Pnifungsleistung gilt als mit ,,nicht ausreichend..
bewertet, wenn der hüfling ohne triftige Girinde
1, zu einem Prüfungstermin nicht erscheint, .

2. nach Beginn der htifung von der hüfung zurticktritt,
3. die Wiederholungsprüfung innerhalb der daftir festeelec-

ten Frist nicht furthfribri oder sich zur Wiederhölurie
einer Prüfungsleistung innerhalb der dafür festgelegtefi
Frist nicht me-ldet.

(?) Die ftir den Rücktritt oder das Versäumnis seltend
gemactrten Gninde müssen dem pnj-frrnesausschuß-unver-

:H$"',"$:fi y'#il't,Tflff äS#f.d;to,f"*ff rmTä:*,üi
"nicht ausreichend" bewertet. Eine Exmaüikulatioü und eine
Peurlaubung als solche sind keine trifticen G.ü"G B"i
Krankheit ist ein iirztliches Attest vorzulegen, soweit die
Ift"'kheit nicht offenkundig ist. Werden die G.ri"d;an*-
.kannt, so wird ein neuer Tärmin, in der nesefEi nacbsie
reguJ,äre- hüfungstermin, anberaumt. Die beieits uo.li"*"-
clen Prüfungsleistungen sind in diesem Fall anzurechnen] '

(3) Versucht der hüfling, das Ereebnis selner htifuneslei-
g!q4g durgh Täuschung oiler Benu'tzune nicht zuselasiener
Hilfsmittel zu beeinlluslsen, eilt die beträffende pr"tifunesiei-
stung als mit ,,nicht ausreicf,end" bewertet. Wer sich äines
Verstoßes gegen die Ordnung der Früfung schuldie semacht
hat, kann von der Fortsetzung der betreffenden Niluneslei-
stung ausgeschlossen werden] in diesem Fail silt die bätref-
fende hrifungsleistung als mit,,nicht ausreichänd,. bewertet.
Die Entscheidungen nach den Sätzen 1 und 2 trifft der
Prüfungsausschuß nach Anhörung dss priiflinps, Bis zur
Entscheidutrg des hüfrrngsausschuises setzt der htinins die
Pnifung fort, es sei denn, daß nach der Entscheidune-der
aufsichtführenden Person ein vorläufiser Ausschlu( des
Prüflings zur ordnungsgemäßen Weiterführung der prüfung
unerläßlich ist.

(4) Wfud bei einer hüfungsleistune der Abeabetermin
ohne tdftige Gründe nicht eiieehalteÄ. so silt iie als mit
,,nicht ausieichend" bewertet. Äbsatz 2 Sätie 1 bis 4 gilt
.entsprechend. In Fällen, in denen der Abeabetermin äus
triftigen Gründen nicht eineehalten werden Lann, enlschei-
det der.Früfungsausschuß nach S 16 Abs. 3 Saiz 1 NHG
unter Beachtung der Grundsätze der Chanceneleichheit und
des Vorrangs der wissenschaftlichen Leistunä vor der Ein-
haltung von Verfahrensvorschriften darüber, oa der Abgabe.
termin für die Prüfungsleistuns entsprechend hinauseelcho-
ben, die hinausgesch-obene Abeabe'bei der Bewertriae be,
rucksichtigt oder eine neue Äufgabe sestellt wird.- Der
Abgabetermin wegen nachgewieseäer Er'krankune kan-o in
der Regel um höthstens äwei Wochen hinausfeschoben
werden.

s 11

Bewertung der Prüfirngslelslrrng und Bildung der Fachnote

(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von den ieweilisen
Prüfenden (S 5 Abs. 2, S S-Abs.3 Satz 1) bewertet. Schriftli-
che htifi.rnesleistungen sind in der Resöl in snätestens vier'
Wochen naöh der jeüeiligen Pnifungsleistung iu bewerten.

(2) Frir die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: '

d,, )

i)

1,0; 1,3 = sehrgut

7,7;2,O;2,3 = gut

2,7 ; 3,O; 3,3 = behiedigend

= eihe besonders hervona-
gende Leistung,

= eine erheblich über den
durchschnittlichen An-
forderungen liegende
Leistung,

= eine Leistune, die in ie-
der Hinsicht durih-
schnittlichen Anforde-
rungen entspricht,
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3,7;4,O = ausreichend - eine Leistung, die trotz
ibrer Mängel den Min-
destanfordärungen ent-' spricht,

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die we-
8en erhebliiher Män-
gel den Anforderuucen

, (3) Die prürunssleistu,,g i.t u".t",lj!llTl51ll"jl -"oestens ,,ausreichend" bewertet wurde. Wird die prtifunss_
Ielsturlg .vgn-7w_ei Prtifenden bewertet, ist sie bestandeä.
wenn be-ide die Leist-ung mit mindestens ,,ausreichend,, be-wenen. lrl cliesem Fall errechnet sich die Note der bestande-nen Prüfungsleistung aus dem Durchschnitt ää. von aunvrülenden t.estgesetzten Einzelnoten. Auf Antrae der oder
cles, Studierenden,- der mit dem Antrag auf Zulassune zu
verDrnden is.t; ist die Bewertung der schriftlichen prüfuies_
lerstrurg zu begründen; dabei sind die tragenden Erwäetü_
Een der tsewertungentscheidung_ darzulegen. .Die Begfrin-
!r',ng ist mit der htifungsarbeit zu der-hüfungsakiä zu
nehmen.

(4) Die Note lautet:
bei einem Durchschnitt bis 1,50 sehrgut,
bei einem Durchschnitt über 1,S0 bis 2,50 gut,
bei einem Durchschnitt über 2,50 bis 3,50 befriedigend,
bei einem Durchschnitt über 3,50 bis 4,00 ausreichend:
bei einem Durchschnitt über 4.00 nicht ausreichend.

{5) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Fachnote
minctestens ,,ausreichend" ist. Besteht die Fachprüfune aus
mebreren prüJun-gsleistungen, enechnet sich die Facfinote
aus dem Uurchschnitt der Notenfür die einzelnen prüfungs_
leistungen. Absatz 4 gilt entsprechend- 

- --__---
(6) Bei der Bil{ung de1 Note nach Absatz 4 werden nur dieersten zwei Dezimalstellen hinter dem Komma berücksich-

tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung g;ili;[ä:

s12
Wiederholung von Fachprüfungen

. (1) Nicht bestandene Fachprüfungen können einmal wie-
d-erho-lt werden. Wird die FächpruTung *it ,toi"hl-äLsrel-
cbend" bewertet oder gilt sie als mit lnicht"ausreichenä],
bewertet und ist eine Wiederholungsmöglichkeit nach Ab-
satz 2.nicht mehr gegeben, so ist die-Facliprüfung endgriltig
nicht bestanden.

- - {2) Eine zweite Wiederholung ist nur zulässig, wenn der
Notendurchschnitt der nach diäser Ordnung inäem betrel-
fenden Studienabschnitt bis zu d iesem Zei tp"unkt-abe"i;ä;;
Prüfungslgistungen rnindestens,,ausreichind,. istj- ääüei
f* iT }lauptstudium die. Gesamtnote der Diplomvorprü-
lung mit herangezogen werden.

. (3) Wiede^rholungsprüfungen sind in angemessener Frist
anzulegen. Sie sollen spätestens inr Rahmerrder hüfunester-
mip_e des jeweils folgenden Semesters abeelest werden] Derhüfling wird unter"Benicksichtigung däi f'rist naih den
Sät_zen 1 und 2 zur Wiederholunflsp.Efrr.te s;iäd;;.-i; ä;;
Iadung wird der Prüfline darauf hiigewieöeä, daß 6ei-Ver-
säumnis dieses Termins [S 10 Abs. 1 und 2) oder bei erneu-
tedr-Nichtbestehen die Diplomvorprüfung öder die Diolom-
prufung endgriLltig nicht bästanderi ist, sofreit nicht diä Väi-
aussetzungen,.für einen weiteren Wiederholungsversuch
(Absatz 2) vorliegen.

. (4) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung
ist nicht zulässig.

(5)-In demselben Studiengang an einer anderen Universi-
tät oder,gleichgesteJlten Hoöhsöhule in der Bundesrepublil
Deutschland erfolglos unternommene Veisuche, einä prü-
tungsleistung abzulegen, werden auf die Wiederholunes-
mög.lichkeiten nach dön Absätzen 1 und 2 angerechnet.

(6) 5 3 Abs. 5 bleibt unberührt.

s13
Zeugnisse und Beicheinigungen

.(1) Über die bestandene Diplomvorprüfung oder die Di-
plomprüfung ist unverzüglich jeweils ein Zeuinis auszustel-
l-en (Anl agen 3 u nd S). AlsDatum desZeusnisses ist
der Tag anzugeben, an dem die Voraussetzungeä ftit das
tsestehen der hüfung erfüllt sind.
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(2) Ist die Diolomvorprüfu1g gd.er.die Diplomprüfung
nicht öestanden -oder qilf sie 

"ti"iJt i bätaidr, so erteiltdje oderder Vorsitzenäe dä; r{.iiilG;;ä;;", hierübereinen schriftlichen Bescheid, där ;ü;h A*iß;, Auskunft
g-ibt, ob u,nd ggf. in .welche'm ü*-f"rc ;;d;n welcltemrenrun oder tnnerhalb welcher Frist-pnifungsleistunsen
wiederholtwerdeukönnen,oerbesi[äidii5.r-3iräär-ä"'ür:
tigniphtbestand_eneDipJ-omvo-rprufu ngoä;Dipü;p-r',lH;;
ist mit einer Rechtsbehälfsbelehiung 

"ü,;ir"h;;.
^. 

(3J.Beim Verlasseg der Hochschtile oder beim Wechsel des
Druotenganges wüd aut- Antrag eine Bescheinir;irut,";'"[fr ;ü"tibr'ächtenpitirungs-undst"äT.Hrl3ttff :
qgn Ind deren Bewertung enthdlt. tnifati vän Äüsatz z wird
ote,öescnelnlgung -auch ohne Antrag ausgestellt. Sie weist
auch die noch fehlenden prüfungs_ irnd Studienleistud;;
aus. so-wie ferner, daß die Vorprüfung 

"i.ht builä-d"o oäi;endgtiltig nicht best-anden ist.'Auf Aitr"ftird ir" fdf vori
Absalz 2 eine Bescheinigung ausgestellt] welche ledigli;h
die erbrachten htifirngs- ünd"Stual?ril;-istungen-äusweist.

s14
Zusatzprüfungen

_ (f) Die Strl{erenden können sich in weiteren als den im
3.y'"i1"_tllq_Till""reil.vorgeschtJE;"e;'Fäiirern6warl_racoernj elner ttütuDg unterziehen (Zusatzpnifungen).

, {2) Das lrgebnis der Zusatzprüfungen wird auf A.ntrae in
l1t^ ^Lu_C_tlf _lqq*9-1".e", jedoch b;ei der Fesrserzun g ? erbesamtnote nicht mit einbezogen.

Srs
Einstufirngsprüfung

,(1) Abweichend von den gg 7,21 uÄd 24 kann zur Di-
p:".j"L9TIIT+9, zu den.Fachprütunqen der Diplomprrilung

.lno 1q oer L,iplom_arbeit auch zugelassen weiden,- wer ii
erner tslnstutungsprütung na-chweist, daß er über Kenntnisseund fähigkeiten verftigt, die dem jeweiligen Studienab-
sc hn i t t d ei be treffend en"S iu ai 

" "t;;;"ä;ni;p";;ilr..(2) Zur Einstufungsprüfung wird nur zugelassen, wer ineinem Bewerbungsvärfahren

$i:-j9f_üig.nq zuy. Studium in dem entsprechenden
ürudrengimg nachweist,

9jry gUge;gllossene .Berufsausbildu! g oder eine ftinfjäh-
rige _tserulstätigkeit in einem dem Sfudium in dem ee-
wählten 

_ 
Studi.engq5rg förderlichen Beruf nachweist oifer

uber enlsprecherrde anderweitig erworbene praltische
En.rnrungen vertügt uncl

3. d-en Erwerb der fü,r die Einstufungsprüfune erforderli-
chen Kenntnisse und Fähigkeiten gla"ubhaft oi""tli------

...(3).Zur Einstufungsprüfung wird nicht zugelassen, wer
Iur e-rnen Studiengang dieser Fachrichtune an einer Hoch_
schule eingesc_hrie,ben ist oder in den drei -vorangeqansenen

Ja!1en eingeschrieben war oder wer eine Diplomioinrriftrns.
piplo-mpnitung oder eine entsprechende- staatlicle odär
kirchliche hüfung, eine Einstufiinssprüfunc oder Externen_
prufung in einem.solchen Studiengring endgültir nicht be-
standen hat oder zu einer Eiustufüneipnifüne öder Exter_
gelqrüfuug in einem solchen Studieägäng enägultig nicht
zugelassen wurde.

[4] Der Antrae auf Ablegrrng der Einstufungsprtifung ist an
diese Hochschule zu'richiän. bem Antrag sinätli^*g"o,
1. eine .E klafulg darüber, ftir welchen'Etudienabschnitt

oder ftir welches Spmester die Einstufung beantragt wüd,
2. die Nachweise nach ltbsalz 2,
3. eine Darstellung des Bildungsganges und der ausgeübten

berufl ichen Tätigkeiten,
4. Erklärungen nach Absatz 3,

(I) Über den Antrag entscheidet der prüfunesausschuß. Ist
es der Bewerberin oder dem Bewerber nicht-möglich, eine
nach Absatz 4 erforderliche Unterlage in der voreäct iiäU?
nen Weise beizuf. üge1, kann der pr-üfungsausscfiuß gestat-
ten, den Nachweis auf andere Art zu frihren.

(6) Ergeben sich Zweifel hinsichtlich der in Absatz 2
Nrn. 2 und 3 genannten Voraussetzungen, so führt die
llochschule ein Fachgespräch mit der Beüerberin oder dem
öewerber von mindestens 30 Minuten Dauer durch; der
Prüfungsausschuß bestellt hierftir zwei prüfende, einä der
prülenden Personen mrrß der Professorengruppe angehören.
Im übrigen finden g 8 Abs. 3 und S 9 entsflreöfiende-rl,nwen-

1.

2.
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dung. Die beiden Prüfenden stellen fest, ob die Vorausset-
zlrngon nach Absatz 2 Nrn. 2 und 3 segeb€n sind. Die
Eewerberin oder der Bewerber hat nach äei Mitteilunc des
Erggbnisses des Fachgespräches das Recht, den Äntr"ä i":
rüclzuziehen oder hinsichtlich Absatz 4 Satz 2 Nr. "l zu
ändern.

{Z)-Qber das Ergebnis des Bewerbungsverfahrens wird ein
schriftlicher Bescleid ertejlt. Zugelasdene personen haben
unbeschadet der immatrikulatiorisrechtlichen Voiscbriften
das Recht, sich als Gasthörerin oder Gasthörer durch den
Besuch von lchrveraastaltungen über den in dernbetreffen-
den Studienabschnitt kistehenden Leistunesstand zu infor-
mieren. Nicht zugelassene personen könäen das Bewer-
bungsverfahren einmal wiederholen. In dem Bescheid nach
Satz_1 wird ein Zeitraum festgelegt, innerhalb dessen eirie
Wiederholung des Bewerbun'gsve-rfahrens unzulassis ist.
Dieser Zeitraüm darf ein Iahr nicht unterschreiten unif drei
f ahre ntcht übeischreiten

- (8) Die- Prrifungsleistungen und -termine fur die Einstu-
rungsprüfung werden vom Prüfungsausschuß festeesetzt.
Die Ei,nstufungsprüfung ist hinsichtlich des Verfahrenis nach
clen gleichen Grundsät2en durchzuftihren wie die entsDre-
chenden Prüfungen in diesem Studienabschnitt. Die AaTor-
derungen bemessen sich nach den Aaforderunsen des Studi-
enabsChnittes oder Studiensemesters, für das die Einstufune
bea-ntragt wird. In geeigneten Fällen können die prüfuneefi
zusimmen mit den hüfungen ftir die Studierenden dieies
Stud ienganges abgenommen-werd en.

(9) Filr die Bewertung und die Wiederholune der prü-
rg_lleislungen fur die Elnstufungsprüfung gelten-die SS 11,

12,22,26und.27 entsprechend. - -

(10) Über das Ergebnis der Einstufunispnifune ereeht ein
schriftlicher Beschäid. Der Bescheid kaii unter-der- Bedin-
gung ergehen, daß bestimmte Studieu- und Pnlfunssleistun-
gen innerhalb einer bestimmten Frist nach Aufnfüme des
Studiums erbracht werden. Der Bescheid l{an_n auch eine
Einstufung in einen anderen Studienabschnitt vorsehen, als
Deantragt wurcte.

U" gül t igk"Si t1:"r prüfun g

(1) Wurde bei einer Prüfung setäuscht und wird diese
Tatsache erst nach der Aushänfisuns des Zeuenisses be-
kannt, so kann der PnifungsausscEuß-nachtraeliäh die No-
ten für dieienigen Prüfunesleistuneen, bei dereä Erbrineune
der PrüIling eetäuscht hatlentspreöhend berichtisen unä aiä
hlfuog gani oder te ilweise frir^,,nich t bestandenrerklären.

(2) Waren die Voraussetzüngen ftiLr die Zulassunq zu einer
Prüfung nicht erfüllt, ohne däß der Prüfline hier:über täu-
schen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aus-
händigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel
durch das Bestehen der Prüfuns eeheilt. Wurde die Zuläs-
sung vorsätzlich zu Unrecht e-niirkt, so entscheidet der
Pnifungsausschuß unter Beachtung der gesetzlichen Bestim-r -'ngen über die Rücknahme rechtswiäriger Verwaltungs-

J.
(3) Dem Prulline ist vor einer Entscheiduns Geleeenheit

zur Erörterung der Algelegenheit mit dem -htifu-ügsaus-
scnu$ zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfunsszeusnis ist eiazuziehen und
durch ein richtigei Zeugnis äder äine Bescheinigung nach
$ 13 zu ersetzenl Mit däm unrichtigen htifunesäeuäis ist
auch die Diplomurkunde einzuzieheä, wenn die-hüfine auf
Gr.rnd +inei Täuschung Iür ,,nicht bestanden" erklärt wüde.
Eine Entscheidung naöh den Absätzen 1 und 2 Satz 2 ist
uach einer Frist üon fünf |ahren ab dem Datum des Pnf-
fungszeugnisses ausgeschlossen.

s17
Einsicht in die Prüfungsakte

(1) Der Prüfling wird auf Antras vor Abschluß einer Prti-
fung über Teilergäbnisse unterrichlet.
_ (?) Dem Prüfling wird auf Antrag nach Abschluß jeder
Fachpnifung, der Diiplomvorprüfuns und der Diolomorührne
Einsiöht in deine schriftlichdn Prü6nesarbeiteri, die' Bemerl
kungen der Prüfenden und in die Piüfunesnrotokolle ee-
währt. Der Anhag ist spätestens innerhalb ei*näs lahres na"ch
Aushändigune däs PrüTunsszeusnisses oder des-Bescheides
über die iichl bestandene?rüfüne beim Prüfunesausschuß
zu stellen. Der Prüfungsausschuß Sestimmt Ort uäd Zeit der
Einsichtnahme.

s18
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen

des Pnifungsausschusses

[1) Der Prüfunssausschu.ß Si,bt 4igrg. Btifoi,gsondnunghochschulöffentlicl bekannt uid weisi di" Strrdiör"nouo ",.$Siy ie,{es Studienabschnittes in geeip.eter Weise auf diä
rur sle gelreDden prätungsbestimmungen hin.

{2) Der hifungsausschuß kann beschließen, daß die Ent-
scheidungen und andere Maßnahmea, die nach dieser pni-
tungsordnung getroffen werden, insbesondere die Zulassune
zur Prtifung, Versagung der Zulassu_ng, Melde- und prül
rungstermine .und -friste! sowie Pnifungsergebnisse, hoch-
schulöffentlich in ortsüblicher Weise bekaniteemacht wer-
den. Dabei sind datenschutzrechtliche gestiämunsin iu
beachten. Dieser Beschluß ist hochschulöffent]ich in ärtsüU-
licher Weise bekanntzumachen.

sle
Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahren

__ (1) Ablehnende Entscheidungen und andere belastende
Verwal tun gsakte, die nach diesei prüfu-ngsordnune eeüoffen
!vqr_d.en, sind schriftlich zu begninden, irit einer-{echtsbe_
helfsbelehrung zu versehen unä nacli $ tiv-vre bekanni-
zggeben. Gegen diese Entscheidungen kann innerhalb eines
Monats nach Zugang des Bescheidel Widerspruch beim prü-
rungsausschuti nach den gg 68 ff. der Verwältungsgerichts_
ordnung eingelegt werden.

{2).Über d.en .Widerspruch entscheidet der hüifungsaus-
schul5. Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewe-rtune
einer oder eines.hüfenden richiet, entftf,eidet de. nrifuoeil
ausschuß nach überprüftrng nach'den Absaüen i und-t '-

(3) Bringt der Pnifling in seinem Widerspruch konkret und
substantiiert Einwendungen gegen prüfun-gs-spezifische Wer-
rungeD und racTlrche uewertungen eirler oder eines prüfen-

Entsprechendes. gilt, 
. 
wen.o sic-h d-er W-iderspruch gegen die

Bewertung durclimehrere hrifende riöhtet, '
(a) Der Prüfu-ngsausschuß bestellt fur das Widerspruchs-

verfahren auf Antrag des Prüflines eine Gutachterin oder
einen Gutachter. Die Gutachterin-oder der Gutachter muß
die Qualifikation nach S 5 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 besitzen. ftem
Prtifling und der Gutachterin oder dem Gutachter ist vor der
Entscheid'lng nach den Abs.ätzen 2 und o Gelegenheit zur
Stellungnahme zu gebeu.

(5) Soweit der Prüfungsausschuß bei eirrem Verstoß rrach
Absatz 3 Satz.3 Nrn. 1 bt 5 dem WiCerspmch nicht bereits
in diesem Ständ des Verfahrens abhilft'oder konkrete und
substantiierte Einwendunden peqen prührnesspezifische
Wertungen und fachliche Blewertluieen i,orliesön.'ohne daß
die odeider Pnifende ihre oder seinö Entscheiäuns entspre-
chend ändert, werden Prufungsleistunsen durch an'dere,'mit
der Abnahme dieser hr)funelisher nicht befaßte Prüfende
erneut bewertet oder die müidliche hüfung wiederholt.

(6) Hilft der Prüfungsausschuß dem Widerspruch nicht ab
oder unterbleibt eine Neubewertung oder Wiederholune der
Prüfungsleistung, entscheidet der F-achbereichsrat über-den
Widersfruch.

(7) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats
entschieden werden. Wild dem Widerspiuch nicht abeehol-
fen, bescheidet die Leitunc der HoclSchule die Wider-
spruchsftihrerin oder den Wiäerspruchsführer.

(8) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlech-
terung der Pnifungsnote führen.

den v-or, leitet der Prüfungsaussthuß den Widerspruch diä-
ser oder diesem Prufendei zur überornfuns zu. Anderr dic
uEu vvr, rvrrEr uür rr'uruüBsausscnuD qgn wldgrsDrucn drg-
ser od-er diesem Prufendei zur überprufung z,u. A:rdert die
oder der Pnifende die Bewertung *F"sddtäß;;-[ilit- d;;
Prüfu ngsauss-chuß dem Widersp-ruch ab."anaeinfaUi tUei-Prüfungsausschuß dem Widersp"ruch 

"6."a"aäi"fäG 
üb"r:

prü.ft der hüfungsausschuß dieEntscheidung auf Grund derpru-n der tTrltungsausschulJ die Entscheidung auf Grund der
Stellungnahme der oder des Prüfendeu insbelondere darauf,
ob
1. das hifungsverfahren nicht ordnungsgemiß durchge.

frihrt wordeä ist.
bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt aus-
gegangen worden ist,
allgemeingriltige Bewertungsgrund*itze nicht beachtet
woroen slno.
eine vertretbare und mit gewichtieeu Argumenten folee-
richtig begründete Lösung als falscl gewe-rtet worden iät,

i:",\jiäi:lji:Prüfende 
von sachfremden Erwägunse" ti ))

ü')

j

3.

4.

5.
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Zweiter Teil
DiplomvorprüfunS

s20
Art und Umfang

t1) Die Diolomvorprüfune wird in der Reeel am Ende des
vidrfen Semästers inierhalb-von vier Wocheä abgelegt.

t2) Die Fachorüfuneen und die Prüfunesanforderunsen
(hüiungsgegenitände-nach ihrer Breite unä Tiefe) sindin
Anlage 2 festgelegt.

s21
Zulassung

(1) Das-Zulassungsverfahren nach S 7 Abs. i erfolgt ge-
meinsam ftir alle Fa-hpnifungen.

(2) Die Prüfungsvorleistungen sind in Anlage 2 festgelegt.
(3) Der Antrag auf Zulassung kann bis späteslens zwei

Wochen vor..Beginn der ersten Fachprtifung iler Diplomvor-
prurun8 zurucKSenoßrmen weroen.'

s22
Gesamtergebnis der hüfung

(1) Die Diplomvorprtifüng ist bestanden, wenn sämtliche
Faöhprüfunglen mit mindestöns,,ausreichend" bewertet sind.

(2) Die Gesamtnote der Diplomvorprtifung errechnet sich
aus dem Durchschnitt der Fa-chnotenl $ rf Abs. n und 6 gilt
entsprechend.

(3) Die Diplomvorprüfung ist erstmals nicht bestanden,
wenn eine Fachprüfung mit,,nicht ausreichend" bewertet ist
oder als bewerl'et gilti Sie ist endgüLltig nicht bestanden,
wenn eine Fachprüfung mit,,nicht ausreichend" bewertet ist
ode-r als -bewertät gilt und eine Wiederholungsmöglichkeit
nicht mehr besteht.-

(3) Der Zulassungsantraß kam bis spätestens dinen Monat
vor Beginn der Dipfomprüfung zurücklenommen nrerden,.

._ 
(a) Neben den Nachweisen nach 5 7 Abs. 3 sind beizu-

rugeD:
l. Angabe des Schwemunktfachos und der Nebenfächer

innerhalb der Wahlpftcbtfächer gemäß S 23 Abs. 2,
2. Vorschlag ftir den Themenbereich, dem das Thema der

Diplomarbeit entnommen werden soll. sowie sd. dln
Arit".g auf Vergabe des Themas als Gruppe'narbeiil

(5) Der hüfungsausschuß kann Ausnabrnen von der vor-
geschriebenen Fächerkombination auf Grund eines b€qün-
ileten Antrages genehmiAen. Die Besti-nduns muß sict'ins-
besondere darauT erstrec[eu, daß Stüdium iirid hüfuncen in
der beantragten Fächerkombination im Hinblick auf die an-
ßestrebte Berufsquali-filation mit der vorceschriebenen Fä-
äherkombination-gleichwertie sind, Wendei dabei andere als
die vorgeschriebeäen WahlpTlichtliicher alleemein zueelas-
sen unil sollen diese weiter'en Wahlpltichtächer länsär als
drei Semester gewählt werden könnrin, setzt dies dieände-
rung dieser Ordnung voraus.

(6) Zur Diplompnifung kann auf Antras auch zußelassen
werden, wer noch-nicht älle Voraussetzunäen nach Absatz 2
erfullt. Diese mit Auflagen verbundene Zrtrassuns setzt vor-
aus, daß die Erfüllune iler Zulassunesvoraussetainqen ohne
Beeinträchtigung des Studiums uac$eholt werden [ann.

s25
Diplomarbeit

t1) Die Diplomarbeit soll zeisen. daß der hrllline in der
Iaie ist, innörhalb einer vorsegäbenen Frist ein hob.lem aus
dieter Fachrichtune selbstänäie nach wissenschaftlichen
Methoden zu bearböiten. Thema-und Aufeabenstellunq der
Diplomarbeit müssen dem Pnifuneszweck I$ 1 Abs. 1 Sa-tz 3)
und der Bearbeitunsszeit nach Äbsatz 5 äntsorechen. Diö
Art der Aufsabe unil die Aufpabenstelluts mü'ssen mit der
Ausgabe deiThemas feitliegei.

(2) Die Diplomarbeit kann in Form einer Gruppenarbeit
angefertigt werden. Der als Pnifi.rnssleistune zu bb-wefiende
Beitras d-es einzelnen PnifLines mriS auf Gr-und der Aneabe
von Abschnitten, Seitenzahleä oder anderen obiektiven-Kri-
terien deutlich abprenzbar und fur sich bewertbar sein und
den A:rforderungei nach Absatz 1 entsprechen,

(3) Das Thema der Diplomarbsi[ ftann von bder Profes-
sorin und jedem Professbr, die oder der nach S 5 Abs. 1
Drüfungsberechtist ist, festselest werden. f,s ftenn auch von
änderei Prüfendä nach Sil Abs. 1 Sätze 2 und 3 festgelegt
werden; in die,sem Fall muß die oder der ZweitprüTende
Professorin oder Professor nach Satz 1 sein.

(a) Das Thema wird vqn der oder dem Erstprüfenden nach
Anhörung des Prüflines festeelest. aul Airtras sorgt der
Prüfunesäusschuß dafrIr. daß'dei PrüIlins rec6tzeitis eir
Thema-erhdlt. Die Auseabe des Themas ärfolst über" den
Vorsitz des Prüfunesausöchusses: die Auseabe iit aktenkun-
die zu machen. Mit der Auseabe des Th"emas werden die
od-er der Prüfende, die oder äer das Thema festeelest hat
fErstprüfende oder Erstprtifender), und die oder der Zweit-
prüfönde bestellt. Währänd der Ähfertisune der A$eit wird
äer Prüflinc von der oder dem Erstonifenäen betrcut. Soll
die Diploriarbeit in einer.Einrichluuc außerhalb dieser
Hochsclhule durcheefüthrt werden, bedaif es hieizu der Zu-
stimmung des Prüfrrngsausschusses.

(5) Die Zeit von der Ausgahe des Tiremas bis zur Abliefe
ruiri de. Diplomarbeit beüast sechs Mouate. Das Thema
kanä nur eirimd und nur inierhalb des ersten Drittels der
Bearbeitunqszeit nach Satz I zunickqeqeben werden. Im
Einzelfall Fann auf besründeten Anträi der Pnifunesaus-
schuß die Bearbeitunssäeit ausnahmsrveise bis zur GJsamt-
dauer von zwölf Mona-ten verlängern. Der Pri.ifungsausschuß
kann die Bearbeitungszeit verküizen, wenn bei der Diplom-
arbeit auf S tudienarbli ten aufgebaut werden kann.

(6) Bei der Abeabe der Diplomarbeit hat der Prüflinc
scüriftlich zu veriichern, claß er die Arbeit - bei einei
Grunpenarbeit den entsprechend eekennzeichneten Anteil
der'Ärbeit - selbständiÄ verfaßt uäd keine anderen als die
angegebenen Quellen unä Hilfsmittel benutzt hat.

t7l Die Dinlomarbeit ist fristsemäß unter Beifüeunq einer
Bei tätisuns'über eineu Vortradzur Thematik der'biplomar-
beit beideioder dem Vorsitzeiden des Prüfunssaussöhusses
abzuliefern; der Abgabezeitpukt ist aktenkündig zu ma-
chen.

. . Dritter Teil
Diplomprüfimg

s23
Art und Umfang

(1) Die Diplomprufung besteht aus
1. den Fachprüfungen,
2" der Diplomarbeit.

(2) Die Fachpnifuneen und die Prüfunssanforderunsen
Prührngseeeenitande iach ihrer Breite unä Tiefe) sindin
Anhee ä Tes"teelest. Die Fachprtifuneen sind im Pflichtfach
Umvieltwisseiscü-afl en und iir den Wahlpflichtfächern Bio-
losie, Chemie und Phvsik/lvtathematik a6zuleeen. Die oder
dei Studierende legl niit dem Zulassungsantra-g gemäß $ za
Abs. 2 und 4 fest,-welches der drei wählpfliöhifächer-das
Schwerpunltfach bildet. Die beiden anderdn Wahlpftchtfä-
cher weiden dadurch zu den beiden Nebenfächem.

f3l Die Fachorüfuneen werden in der Reeel am Ende des
acütän Semestörs inne-rhalb von vier Wochei abselest. Fach-
prüfunqen l.önnen bei Vorliesen aller frir die Fach-prüfune-notwen?ieen 

Pniftrncsvorleisiuneen bis einschließlich dei
siebten Sämesters eiäzeln abeeleät werden: ab dem achten
Semester werden die Fachpitifrirgen in Prüfungsblöcken
abgelegt.

(41 Die Diolomarbeit nach Absatz 1 wird in der Reeel nach
dein' Bestehän aller Fachprüfuneen abseleistet. Das-Thema
der Diplomarbeit wbd vrjn Amä wegä ausgegeben, wenn
die Zu'lassune zur Diplomarbeit niclit späteötäs vier Wo-
chen nach dem Best'ehen aller Fachprufungen beantragt
wird.

s24
Zulassung

(1) Das Zulassungsverfahren nach S 7 Abs. 1 erfolgt ge-
meinsam frit alle hifungsleistungen der Diplomprüfung.

(2) Die Zulassung setzt oeben den Voraussetzungen nach
S 7 Abs, 2 die bestandene Diplomvorprüfung voraus. Die
foüfungsvorleistungen sind in Änlage a Testgelögt.
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(Q) Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochennach ihr_er Abgabe durch beiäe pi"täüää"öi, g 1l Abs. 2bis 4 und 6 zu bewerten.

s26
Wiederholu4g der Diplomarbeit

. (r).Di,e Diplomarbeit kann, wenn sie mit ,,nicht ausrei.chend" bewärret wqrdq qde-r JJ-*it 
-"riäüt'äusreicheäd.,

!:y\trt gilt, einmal wiederholt werdeä;-äine zweite Wiä-

ffiä:"fi,E"ä:,iöifi ä:ä::ä?;i"*ätuii[13:lliTJxiftTsjq ryeg-n von dieser-Mödicfikeä;i;fi;;ti; b"r ä", 
"-ritäoArbeit (S 25 Abs. s Satz 2) Gebrar.h;;il;irl;;;den ist.

(2) Das neue Thema der Diplomarbeit wird in angemesse-ner Frist, iB der Regel .inneihalb uoo arri pf'äoaten nachBewertung der ersten-Arbeit, ausgegebän. 
-- .''-

(3) S 12 Abs. 6 gilt entsprechend.

s27
Gesamtergebnis der pnifu ng

-..t1L_D_i" 
Diplomprüfu.ng ist bestanden, wenn die Studienlei_stungen entsprechend Anlage 4 erbrächt siod und 

-wenn

=ll9i:F" 
hiifiurgsleistu"g"ü n""ri- g-i5äuä. i ;ewäuJ mitmrndesteDs,,ausreichend,, bewertet sind.

, (2) Pie GesamtnoG der Diplompnifung errechnet sich aus

5irrRiälÄl:ilis"{""i::hT""g";sT'.#:,Fäil."t*s
sch.uß kanri- a uf voröhlag d", i'.üfu+;Lö*äirJiln bei einerrechnerisch ermittelten Gesamtnote von 1,00 n"cl 

"init-iä-migen Beschluß die Gesamtnote ,,mit Ausiäi"-t 
""";:;i;1;-zen. g 11 Abs. 4 und 6 gilt entsprächenä.--------*

. 
(3) Die Diplomprüfung.ist erstmals nicht bestanden, werul

gine_ l"aghnrutu1i ode5 äie. Diplo;;b;it ;ti;"iht'ä;;;:
;1""f.i"3äyä*:#:ff :i#i"lTox.,lil';'hll';:r+1n:lg

!.git mi,t ,,nich.t-ausreiclend,. bewe_rtet ist oder als bewertetgi t t u nd e ine wiederhotungsnoglichleiiät.-n-t i"äL tÄääirt..

Vierter Teil
Schlußvorschriften

üb*u""r:j;,chrifteu
.. 

(1) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretensdie_ser ordnung im zweiten -;äei-;ffiili;ii#n 
semesterbefinden, werden nach däi ulrrdilit".iä1,i"öi

ft*äaä+"H-*?lrrtr:*ä*:**,tffi
werdenstudilö4ö;-"fiHxl,äi#9,':if,L1f, 

"TXJHIn{s qach_Inkraft treten ai"r".'oia"-,ös*i"äi" ü' üiIü;geltenden hüfunesordnung-ablegen, legän die Dj;l"*^iä:tung abweichend-von satz-r nact 
-ä". 

iä""ä"fururrg.oro-nung ab.
(2) Soweit nach Absatz t, die_bisherige pnifungsordnung

Anwe nd u,n g 
_fr n dst, ft e nn dgi F9;-h-ü9lr3i"h' ö#ilr" nr"rr,,

i:*x".t."iR.$"ffi ,Ti;$pgg,"ft 
gä$|i,f#iltr*gewä.hrleistet sein. Für d:

des Fachbereichs gilt g ft
, (3) Die. bisher geltende ntifungsord;ung tritt unbeschadetder Regelung in Äbsatz 1 außer (rat. ----o s'!t ."

*lfi,""
Diese Prüfungsordnuae

machung im Nds. o^r. t;fltjhlm 
Tage nach ihrer Bekannt'

Anlage 1

carl von ossietzky univ_ersität oldenburg 
(zu S 2)

Fachbeieich Chemie
Diplomurkunde

Die Carl vo! Ossietzky Univ_ersität Oldenburg, FachbereichChemie, verleiht mit dieser Urkunäe---""-.*"' :"
Frau./tlerrn*)
geboren 

"--..................:....:........'t":::::.::::::::.:..:::::::::::::::..::den Hochschulgrad

Dip llm-Umweltwissensch aft lerin/
triptom-UmweltwissenschaftIer. i
labgekürzt: Dipl,-Umwelhriss.) 

.

nachdem sie/er.l Ot" 
_?ip.l9*Orüllng, im^ StudieigangMarine Umweltwissenschalten mit der Gesamtnote,*)

...,.., bestanden hat.

(Siegel der Hochschule) Oldenburg, den

DieDekaninrDeroekaa.i''öi;ffiii;;äö;;ü;iä;ä;;i'
des Fachbereichs Chemii d;p",ih;;g-";',r;iu""cs

t) 
_Die Diplomurkuade wird in der dem Geschlechr entsprechendenForm ersreilt.. (Die Diplomurluna; id;;T w;isi"ti aer ausot-ventin auch den Hochschulgrad Diplom-ü;*Läöirr"or"U"Rt"r
ausweisen.)

'*) Notenstufen: mit Auszeichnung, sehrgut, gut, befriedigend, aus., reichend.
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Anlage 2

Fachprüfingen und Vorlelrtungen der Diplomvorprrifung

Gewic\tungs' $swielhrngl
Fachpräfungen derPrafungs- derPräfungsvorleßtungen hüfungsanforderungen SWS faltorfrg-__ f*{*-füt___--. -*y.*1.6-" ieilsiunääd --' "l-:'*--"-*'*-"--: 

- -*--ry1--'--'*.-- 
FächprUfung nipbmvorprOfr:ng

Biolocie Mtindliche Praktikumsscheine Grundlesende Kenntnisse von pau, 31- *itutrs Sl$iil,";$,';"u HiffiHHft:JI#?'sr'fuH$u9L?"o"
Mikrobiolosie 

f#ffhffiffi??h?,iiu,?*:ft'.x$fu
allcemeinökologischer Zusammenhänge'
furi'dierter Überb-lick uber Struktur'.-
Dyoainik und Gefrährdung mariner Oko-
sisteme, Kenntnis der Mechanismen
biologischer Evolution

Chemie Mündliche haltikumsscheloHifuns 
ffiffi:H,]"'
übirnssschein
Physi[altsche Chemie

Grundlesende Kenntnisse der Chemie 35
der Hauöt- und Nebengruppänelemente
unter Eiirschluß technisöEei hozesse.
Grundlesende Kenntnisse des Baus, der
Svnthese-, der Strukturaulklärung und
där Verwendunc orqanischer Vefu indun-
sen unter Beräclsic'htisunc reaktionsme'
öhanistischer Aspek te s-owie moderner
Methoden der initrumentellen Änalyse.
Grundleeende Kenntnisse der Physikali'
schen Chemie unter Einschluß von Re-
aktionskinetik und Transportprozessen
Differential- und Integalrechnunß von 16
Funltionen einer VarJablen, partiälles
Differentiemn, Vektorrechnuirg und Ma-
trizenrechnung, elementaie Difrerential'
deichunsen. Grundbegiffe der Stocha-
ötik, Gruädlaeen der Modellierung mit
Differenzenefeichungen und Differen-
zialeleichun:ßen, StaÜilität und Attrak-
toreä, elemeitare Bifurkationen. Stan'
dardmodelle (Räuber-Beute u. a.)

Grundleeende Kenntnisse der Mecha- 20
nik, Optft, Elektro- und Thermodyna-
mik. Ätom- und Kemphvsik; sundle
eende exDerimr,;ntelle Mäthodön zu die
öen Teilcäbieten. Grundlagen der Hvdm-
dvnami( unter besondereiBeräcksichti-
eune der marinen Umwelt, insbesondere
öhvöikalische Eisenschaften von Meer-
iryaiser und Meßierfahren, Meeressbü
munsen, Enercie- und Strahlungshaus-
halt, Zusammön-hange mit biologischen
und chemischen hozessen im Meer

Mathematik Mündliche, hüfirng

Phvsik Mtindliche' Prüfung

Übungsscheine zu den
Veranstaltungen
Mathematische
Methoden in den
Biowissenschaften I,
tr a und II b sowie
Einfuhrunein die
Modellieru--ng I und II

Praltikumsscheine
Phvsik ftir Chemiker I
unä [ Jwintersemester/
Sommersemester);
Seminarschein Übond
Proseminar Ozeano-
graphie und Geophysik

o,2s

o,25

o,z5

Anlage 3

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Fachbereich Chemie

Zeugpir übe'r die Diplomvorprüftrng

Frau,/llerr')
geboren am ,............... in .....'...........
hat die Diplomvorprü'firng im Studiengang Marile Umwelt'
wissenschäft en mii Cer Gäsambrote' * 

) :"..:......... bestaude.r.

Fachprtifirngen Beurteilungen'*) PniferinPrufär

Biologie
Chemie
Mathematil
Physik

(SiegälderHochschule) Oldenburg,den

" " " " " "il; ül}ä"älö' väoiu""a" j 
l

des Prü$rn$aüsschuf ses

'l Das Zeucnis wird in der dem Geschlecht entsprechenden Form
'erstellt. -

**) Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend'
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Diplompnäfirng

Anlage 4

Facbprätunsen der^mnrnp- ää. rürr.rlriäiä1.1"ider Pnifirngsvorleistung€n prüfungsanforderutrgsnrcwPruruD8en dgr?rütungs- derPnifirngsvorleistungen prüfungsanforderutrgs' 
. . sws FFif* frä;f;;rrm8n-

l;f9*uUmwelt- Pn'ifirnoumwelt- rrtitune !s-Jage). 
-- -* l'ffiä'rii11"öiliiläü:iäi::ff"Hj- 21 1 o,lswissenschaft ä 5"-"li"rtprartilums- plarisches wissen übäi a"o aktuelreuscnerne 

$tgld.aur um,"Jituäägenen-pärgÄ-rinc;

ä'HlH?*I?äi,tH'f,€ilttitf":,m
äiäH:X3:tfr i,:!',"''ffi Si,'fr"Yl,"rä
genden.hrifungsinhalte;: St 

"ft""r.üä'

ffi"gfällffi{iftTir};#ä
{emmodellierung, Umrieltsyiteme :

.E+l"öt#iff 
,?,1*,s,:i3ffi ;in der Erdgeschichte .. .

fifrffil", ilH#r"h" ,tnt:*"s$frUm*' VertiefteKenntnisseübelden'Kprnre s0 t o,zsuu'wvrpu.'(r- übune: 1 schein f;-Thr9:t^e,?:*ltglr"hgä6telü Föbig- ""[:*äru,. 
I I u u5 

üfffi ii"r:f"'fi**' ffif.1::üg*"lHif"$.rnff*

uEfiffi Sry'ffi{F.ff#äti,H#i;iäffi '"
fpeziglveqnslgttunsen ä;nät.;;iüf, bläiäer Forschuns iE(spm_inarerKolroquiän.xeio-bäreiiürrfr lrüriäiiÄ;ä;b%rä"ode-r-haktika/tJbu"geql für das t;;;iä;ffi;ä, Kernbereicbsim Umfang von a SY^/S' 

"r"i"ti"itä näiät-"i""i"1"
Kernbereich Biologie: Allgemeine pbv_

ü?lo,?fi ; äiäi&:f iff 
*oio.ei* Mi'

rosie,pop'lari"A,u*rJä31ffiä,ti9fh

ifrT"ö;lgiffi i},ä8,'ft 411Xffi $::
lo- gte: Uiochemische Grundlasen ohv-
siologische-r- hozesse, Evolutiän, ieieU-
sche Grundlagen der Evolution, Vfe[alt
H"o#:unla"" 

der Organiimen, Bioge

5:*f äT}r'"'-",f ü#"'fffi "äffi":scle Lieo€hemie, An-organische Gdo-
cgemre, Mee-resgeochemie, Umwelt_
chemie,_Analytische Methoden, Verfaf,-
Ien der Umweltanalytik und -beurfäi
lyng; Randbereich Chemie: Meäres- 

-

ctemie, Naturstoffchemie, Toxikoloeie.
Anorganische Festkörperchemie, iü;{^;
SraPnle - ; ."
Kernbereich P_hysiklvlathematil: Mathe.
matrscne- M-ethoden, die zum Verständnis

tHä*'r"lil"X?if #.qil".Sffi $m;
++yse ertorderlich sind, z. B. Ilifferential_
Blglchungen, StochastiVStatistik, nlmeri_
scae vertahren, comp_utergestützte
yateDa_r rlswelt_ung und informationstheore.
trsche Methoden, Dynamische Systeme.
tstvolutions- und Interaktionsmodelle, Reak_
tionskinetik. Physikalische O"e*#ohi",
system der Hydrodynamischen Cnüdirlei_
cnupgen und ihre Lösung zur Darstelhlas
von Vorgängen in Küstenmeeren urid deü
ottenen Ozean, insbesondere ceostroohi-
sche und windeetriebene Ströinungeh,
4q$iub, Vortiöitybalance, Duomuussnoo-deletir Nebenmiere una 

""eanis.lä 
S"f_

Ken; uhsrtlachen- und intercn Wellen; Ge.
leiten; Strahlung und Energieuansporie in
Uzeqr und Atmospläre; Wechselurirkrn_

f,iä'sväftä*lTffi ln:;9m"J,ff 'JH"
scnen Hyclrodynamik. Grundlaeen def
Atom- und Molekrilphysik mit äem äel
<les Verständnisses biologischer und che.
mischer Vorgänge und Slof&reisläufe im
Meer..Rand bereich PhysiVÄ,lathematik:
Grundtagen der Thermodlmamik, Grtrndla_
Bgn dqr Statistischen Physik, spezielle sta-
tistische Methoden
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AnundAnzahl ArtundUmfong 6gr"iffiFachprätungen $gt3$tu"et- derPräfungsvoileistungen rrotundanfoderungen strs t"nli*nü" iJi;;*hf'"lelEtuncen Fachprüi,rng Diplompräfirng

0,10 .

.: i'r:.i-', :ii

',1

0,10

Nebenfach A Mündliche 1 schein ' 
Vertiefte Kenntnisse im Kembereich 16Prütung :ä:tril3imH* gt'",,"rm*r*y,tg'*'inui.- -

' Scheine rlber Spezial- Verständnis des Kernbereichs essen-u"r*elshrrngen tiellenRandboreiche;siehboben
(SeminaroKolloquien
oder Praktika/übirngen)
im Umfangvon a SWS-

Nebenfach B Mtindliche 1 Schein Vertiefte Kenntnisse in Kernbereich 16Pniftrng' Vertiefungspraltilum desjeweiligenLehrgebiets;
oder Vertiefrrngsrilr,n8i Uberblickswissen über die frir das
Scheine über Spezial- Verstänrtnis des Kernbereicbs essen-
v_eranstaltEgggn .. tiellen Randberciche; siehe oben
(SeminareKolloquien *,i,. r.;ar,{,
aderPryküka/üb,:ungen) 1,.1 ",.,,:l*;i..- 

" .: 
"

imUmfangvon4SWS- ;.,, :1,*,:'. :

tr Diplomarbeit

Ge wichtunnsfaktor
zu hbren fr]r Diolomäbeit

Schriftliche Diplomleistung (Diplomarbeit) 0,5 ie Pniferin 0,2 ie Pniferin
oder Präfer oder hrifer

Itr Zucätzliche Studienleirtungen

- Naghw_eis des erfolgreichen Besuches der Veranstaltungen im Wahlpflichtiach Umweluecht (mindestens 2 SWS Vorlesung
und 2 SWS Seminar mit Hausarbeit).

- Nachweis über den Besuch von Veranstaltungen in einem Wahlbereich (insgesamt.s SWS; davon mindestdns 4 SWS
Übungenlhaktika/Seminare; siehe Studienordnung).

carl von ossietzky universitet oldrob# 
I 

" 
I " u

Fachbereich Chemie

ZattgaiE ilber die Diplompräfirng

Frau/tlerr') ...................................................,
geboren arn ............... in ,..,...,...,..,..,.,;,...............,
hat die Diplomprüfuns im Siudiensanc Marine Umweltwis-.
senschaftdn mil der Gäsamtnote * * 

) :....:............. bestanden.

ist der Nachweis über ein Referat zur Tbematik der

Diplomarbeit
mit dem Thema Beurteilungen* *) Pniferin/hüfer

Beurteilungen* *) Prüferin/Prufer

Sie/En') hat.a+ den- Veranstaltungen im Pflichtbereich Um-
welnecht erfolgreich teilgeuommen.

(siegel der Hochschule) Oldenburg, den

""""""öilüä;ä;ä:ö;ü;ää;ä;';i""""",'
des Prrifi rngsausschusses

') Das Zeulpis r{'hd in der dem Geschlecht entsprechenden Form
erstellt.

") Notenstufen: mit Auszeichnung (qur als Gesamtnote möglich),
sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend.


